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Zitat von s3g4

Potato, Potato. Das muss nicht extra dazu gesagt werden. Magst du aber nicht
verstehen, weil du dich so sehr an übergriffifes Verhalten gewöhnt hast und es auch
noch verteidigst.

Krank ist krank und dann ist auch nix mit Arbeit. Nix Anrufen, nix Mails beantworten,
kein gar nix. Keine Pflicht zu irgendwas. Wenn du trotzdem was machst, ist das deine
Sache. Kannste machen. Von der Schule hat da aber nichts zu kommen bzw. es ist
nichts zu erwarten.

Spielt KEINE ROLLE. In der Schule gibt es keine Notfälle, die Lehrkräfte beheben
müssen.

Ok, also es ist rechtlich erlaubt aber bei Lehrkräften zählt es nicht. Da ist es verboten. Ist halt
so. Ich verstehe. Zwischen etwas erwarten oder Druck machen oder ähnliches (=> über
griffiges Verhalten) und einem reinen Anruf (=> erlaubtes Verhalten), ist noch ein großer
Unterschied. Solange Du nicht weiß, warum sie angerufen haben, würde ich nicht von über
griffigen Verhalten sprechen.
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